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Recht auf einen wiirdigen Tod

In unserem Land setzt sich allmdhlich die Erkenntnis durch, dass
auch dem kranken oder todkranken Menschen das Recht auf
Selbstbestimmung zusteht, so vor allem das Recht, Behand-
lungsmethoden abzulehnen, die nur auf eine Verléngerung des
Leidens beziehungsweise des Sterbevorgangs hinauslaufen. In
anderen Landern ist man offenbar noch nicht so weit, wie der
nachstehende (leicht gekirzte) Aufsatz von DR. HUGO VAN
DEN ENDEN, Professor an der Universitit Gent (Belgien), dar-

tut.

Sich heimlich davonzustehlen mag
unter Umstdnden die einzige Art hu-
manen Sterbens sein, in einer Gesell-
schaft, die in ihrem technisch-medi-
zinischen Fortschrittswahn alles dar-
auf anzulegen scheint, wiurdiges
Sterben unmaoglich zu machen, dies
unter Berufung auf sogenannte hei-
lige Prinzipien, die schliesslich nur
die Tatsache maskieren, dass es sich
in Wirklichkeit um die Arroganz me-
dizinischer und anderer Machtin-
stanzen handelt, eine Arroganz, die
nahe daran ist, im Namen einer ab-
strakten Ehrfurcht vor dem Leben
jegliche Ehrfurcht vor der menschli-
chen Person und ihrer Wirde zu zer-
storen.

Im Film «Whose Life is it anyway?2»
von John Badham wird dieses Thema
behandelt. Er schildert den erschop-
fenden Kampf eines geldhmten Roll-
stuhlpatienten mit dem Spitalperso-
nal, das ihn mit der Hartnackigkeit
eines fanatischen Todesbekam-
pfungsinstituts  zum  Weiterleben
zwingen will. Der Schrei der Kranken
nach Anerkennung der menschli-
chen Wirde und des Selbstbestim-
mungsrechtes wird in der Alltags-
praxis entweder Uberhort oder aber
schroff zurickgewiesen; in der
Theorie wird er mit abstrakten Phra-
sen wegideologisiert. Der Kampf
des Individuums fir seine personli-
chen Rechte als Mensch, als Staats-
burger und als Patient gleicht dem
Kampf Davids gegen Goliath. Es ist
der Kampf des schwachen, verletz-
baren und verletzten, in hohem
Masse abhdngigen und wehrlosen
Menschen gegen die ihn bedrédngen-
den Machtinstitutionen. Zu diesen In-
stitutionen zahlt nicht nur das hoch-
technisierte, fabrikmdssig organi-
sierte Spitalwesen mit seinem medi-
zinischen, pflegerischen und admini-
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strativen Personalbestand; dazu ge-
horen auch Kirchen und politische

Parteien sowie — in den meisten
Staaten — leider auch die Volksver-
tretungen.

Im Grunde genommen erweist sich
die Frage des humanen Sterbens als
viel einfacher, als konservative
Machtinstanzen und ihre theoreti-
schen Wortfihrer es wahrhaben
wollen. Vom Gesichtspunkt der Ethik
aus gesehen, geht es nach meiner
Meinung im wesentlichen um drei
grundlegende moralische Werte. Sie
stossen weniger auf solide Gegenar-
gumente als auf autoritdre Machtwi-
dersténde.

® Der erste Wert ist die Wirde der
Person Diese beinhaltet das Recht
des Individuums, nicht gegen seine
eigenen Gefihle und gegen seinen
Willen in seiner Identitat und seinem
Eigenwerterlebnis  physisch  oder
psychisch angegriffen zu werden.
Medizinische Massnahmen, denen
sich ein Patient nach bestmoglicher
Aufklérung nicht unterziehen will,
sind allein schon aus diesem Grunde
unmoralisch. Dies gilt um so mehr,
als solche Massnahmen auf kinstli-
che Verlangerung einer Lebenssitua-
tion abzielen, die vom Patienten ent-
schlossen abgelehnt wird.

® Der zweite moralische Wert ist
der der grundsatzlichen Immoralitdt
der Fortdaver oder Vergrésserung
von vermeidbarem, unnitzem kor-
perlichem oder seelischem Leiden.
Das durch arztliche Massnahmen
verursachte Mehrmass an Leiden,
wie es oft durch qualitativ nutzlose,
nur quantitativ lebensverlangernde
Massnahmen bewirkt wird, ist mora-
lisch nicht zu rechtfertigen.

@® Der dritte und fundamentalste
Wert ist der der persénlichen Selbst-
bestimmung: Er ist der wichtigste,

weil er fir die Wirde der Person und
die Vermeidung von Leid die uner-
lassliche Voraussetzung bildet. Denn
nur das Individuum selber ist im-
stande, zu beurteilen, wo die Gren-
zen seiner Wirde erreicht bezie-
hungsweise Uberschritten werden,
wie auch nur das Individuum selber
Art und Umfang des Leidens zu be-
stimmen vermag, das es zu erdulden
und sinnvoll zu verarbeiten imstande
ist. Es gibt allerdings Falle, wo eine
Berufung auf das Selbstbestim-
mungsrecht des Kranken nicht in Be-
tracht kommt, dies, weil der Patient
noch nicht oder nicht mehr urteilsfa-
hig und deshalb zu verantwortlichen
Entscheidungen unfahig ist.

Von ausschlaggebender Bedeutung
ist die Frage, ob ein Mensch bewusst
und freiwillig sein Leben beenden
darf, wenn er dieses Leben nicht
mehr als sinn- oder wertvoll erlebt.
Dazu gesellt sich die Frage, ob der
Einzelne dabei die Hilfe beanspru-
chen kann, die er nétig hat, um ein
moglichst humanes Sterben zu errei-
chen. Nach meiner Meinung ist die-
ses Recht eine Selbstverstandlich-
keit. Jeder Mensch wird ohne seinen
Willen geboren. Die Umstande, in
die er hineingeworfen wird, kann er
nicht selber wahlen oder herbeifih-
ren. Er wird mit seiner ebenfalls nicht
selbst gewdahlten Belastbarkeit in
seine Umwelt hineingestellt. Er sieht
sich Belastungen gegeniber, die er
nur in beschrénktem Ausmass verar-
beiten kann. Solange Belastbarkeit
und Belastungen sich gegenseitig im
Gleichgewicht halten, solange die
Befriedigung der Bedurfnisse den
Versagungen die Waage halten,
werden die meisten Menschen von
einem kraftigen Lebenswillen ange-
trieben, erleben sie ihr eigenes Le-
ben als einen Wert und beanspru-
chen fur sich selber das Recht auf Le-
ben.

Dieses Gleichgewicht zu erreichen
und zu erhalten, gelingt jedoch nicht
jedem Menschen. Die Lebensum-
stande kénnen die Bilanz durchgrei-
fend und unwiderruflich negativ wer-
den lassen. Der Lebenswille kann er-
|6schen; das Leben kann sich vom
hochsten Gut zu einem drgerlichen
Unwert wandeln und zur unertragli-
chen Qual werden. In solchen Le-
benslagen kann niemand gezwun-



genwerden, den Lebenskelch bis auf
den bittersten Rest zu leeren. Jedem
Menschen steht das Recht zu, ein zu
einem Unwert und zur Qual gewor-
denes Leben, um das er nicht gebe-
ten hat, bewusst und freiwillig zu be-
enden. Wenn man dieses Recht ei-
nem todunglicklichen, moglicher-
weise vollig hilflosen Menschen ab-
spricht, macht man sich eines gros-
sen Unrechts schuldig.

Gegen dieses Selbstbestimmungs-
recht sind nie Uberzeugende Argu-
mente vorgebracht worden. Zur
Hauptsache sind es drei «Grunde»,
die gegen dieses Recht angefihrt
werden, ndmlich:

1. Das theologische Argument.

Es soll nicht dem Trager, sondern
ausschliesslich dem Schopfer des Le-
bens zustehen, Uber das Leben zu
verfigen, so dass daher Selbsttotung
beziehungsweise aktive Sterbehilfe
gegen das gottliche Gesetz ver-
stosse.

2. Das politisch-philosophische Ar-
gument.

Das personliche Leben soll auf einer
ungeschriebenen Ubereinkunft mit
der Gesellschaft («contrat social»)
beruhen, einem «Vertrag» mit Rech-
ten und Pflichten, der vom Indivi-
duum nicht einseitig gebrochen wer-
den dirfe. (Dies ist eine Auffassung,
die zusammen mit dem vorerwahn-
ten theologischen Argument von
Thomas von Aquin vertreten wurde.)
Selbsttotung und aktive Sterbehilfe
gelten demnach als Verstosse gegen
die Gesellschaft.

3. Das metaphysische Prinzip der
Heiligkeit alles menschlichen Le-
bens.

Menschliches Leben im biologischen
Sinn wird hierbei hoher bewertet als
die Person, die Trager dieses Lebens
ist. Aus dieser Annahme wird dann
die Folgerung gezogen, dass die
menschliche Person nicht selbstherr-
lich Uber ihr eigenes Leben verfigen
dirfe, weil dieses Leben auch seinem
Trager als heilig gelten soll. Selbstto-
tung sei daher ein Verstoss gegen
das Leben.

Bei diesen drei Argumentationswei-
sen handelt es sich um reine Glau-
benssdtze. Es mangelt ihnen an einer
rational  Uberzeugenden Begrin-
dung.

1. Die Voraussetzung eines gottli-

chen Gesetzes gehdrt nicht in eine
offentlich-rechtliche und sozialethi-
sche Diskussion. In einer solchen
Diskussion geht es um die Frage,
was in einem pluralistisch-demokra-
tischen Rechtsstaat rechtlich und mo-
ralisch annehmbar ist, nicht darum,
was fur irgendeine Kategorie von
Glaubigen aus religiésen oder mo-
raltheologischen Grinden erlaubt
oder verboten sein soll. Das von reli-
gioser Seite behauptete «gottliche
Gesetz», das nur innerhalb einer
Glaubensiberzeugung gelten kann,
ist gesellschaftlich nur als menschli-
che Meinung gegeben und kann in
der offentlichen Diskussion nur als
solche betrachtet werden. Glau-
bensmeinungen sind Privatsache; sie
haben keinen Anspruch auf Geltung
fur Andersdenkende. Wenn Glau-
bige den Geltungsanspruch ihrer
Gebote und Verbote auf Andersden-
kende ausdehnen wollen, ist das
nicht nur Intoleranz, sondern ein Ver-
such zur Wiederherstellung gottes-
staatlicher Verhaltnisse. Leider ge-
schieht es immer wieder, dass von
Glaubensgemeinschaften und ihren
Bannertragern in der Politik gar kein
verninftiger Dialog angestrebt, son-
dern Machtpolitik mittels ideologi-
scher Manipulation betrieben wird,
die sich nur allzuoft auf die Gesetz-
gebung auswirkt.

2. Die Anwendung der Theorie des
«contrat social» auf die aktive Le-
bensverkirzung oder -beendigung
beruht auf falschen beziehungs-
weise leeren Voraussetzungen: Vom
unfreiwillig ins Leben geworfenen
Menschen wird gleichsam vorausge-
setzt, dass er bewusst und selbstbe-
stimmend einen «Vertrag» mit der
Gesellschaft eingegangen sei; dann

Am 13. April 1986 findet in Sion/
Sitten die

Delegiertenversammlung

der FVS

statt. Wir bitten die Ortsgruppen,
rechtzeitig die Delegierten zu
wahlen und dem Zentralprasi-
denten (Dr. Walter Baumgartner,
Case postale 7, 1806 St-Légier)
mitzuteilen.

Der Zentralvorstand

versieht man diesen Kontrakt mit al-
lerhand Rechten und Pflichten, und
schliesslich schmuggelt man eine Art
absoluter Lebenspflicht in dieses fik-
tive Engagement hinein. Der Miss-
brauch, der hier vom Vertragsbegriff
gemacht wird, ist offensichtlich. Die
Gesellschaft, ein abstrakter Begriff,
wird in seiner formalen Allgemein-
heit und Leerheit zu einem Vertrags-
partner umgezaubert, wie auch Ge-
burt und Aufwachsen des Einzelnen
zur Unterschrift unter einen inhaltlich
konkret ausgefillten Vertrag um-
phantasiert werden. Der Gedanke,
dass das Individuum, welches ein
Sterberecht beansprucht, den Ver-
trag einer bedingungslosen Lebens-
pflicht einseitig breche, kann nur ei-
nem autoritdren Staatskollektivis-
mus entspringen.

3. Der Gedanke, dass die Ehrfurcht
vor dem Leben hoher zu bewerten sei
als die Ehrfurcht vor der menschli-
chen Person, wurzelt in einem Den-
ken, das unschwer als absurd ent-
larvt werden kann. Vollig entperso-
nalisiertes Leben (man denke etwa
an den Fall der Karen Quinlan, die
jahrelang als vegetierendes Hauf-
chen Fleisch am Leben erhalten
wurde) kann vom Standpunkt der
Ethik aus nur als wertneutral be-
trachtet werden. Wenn man den
Grundsatz der Ehrfurcht vor der
menschlichen Person der abstrakten
Ehrfurcht vor dem Leben, dessen
Trager sie ist, unterordnet, offnet
man die Tir fur allerlei Formen der
Menschenverachtung im Namen ei-
ner moralischen Abstraktion.

Zusammenfassung: Wer dem Indivi-
duum das Selbstbestimmungsrecht in
bezug auf dessen Lebensende ab-
spricht oder die Ausibung dieses
Rechtes behindert, lasst sich einen
autoritaten  Machtmissbrauch zu-
schulden kommen, der nicht dem
Menschen als Person, sondern einzig
und allein autoritaren Machtinstitu-
tionen dient. Und er tut das im Na-
men von geheiligten theologischen,
metaphysischen oder politisch-phi-
losophischen Prinzipien, die eine
Praxis verhullen sollen, bei der die
Rechte und die Wirde der menschli-
chen Person gnadenlos erstickt wer-
den.

Prof. Dr. Hugo van den Enden

19



	Recht auf einen würdigen Tod

